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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/1133/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 23.09.2020 

  Ansprechpartner/in: Frau Wilms 

Gremium: Datum: Status: 

Verwaltungsausschuss 29.09.2020 N 

Rat der Stadt Jever 08.10.2020 Ö 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Einführung der Nds. Ehrenamtskarte und einer eigenen Helfer-Card; 
Festlegung der eigenen Vergünstigungen 
 

Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Jever hat am 26. September 2019 die Einführung der 
Niedersächsischen Ehrenamtskarte und einer eigenen Helfer-Card für die Mitglieder 
der Rettungsdienste und der Freiwilligen Feuerwehren beschlossen. 
 
Seitdem wurden die zur Umsetzung dieser Beschlüsse notwendigen Schritte 
veranlasst. Zu den Voraussetzungen für die Einführung solcher Karten gehört u. a., 
dass sowohl die Stadt Jever als auch dritte Anbieter bereit sind, den künftigen 
Karteninhaber*innen Vergünstigungen auf ihre Produkte oder Leistungen zu 
gewähren. Über einen öffentlichen Aufruf und über die Vereine Jever Aktiv e. V. und 
Gemeinsam für Jever e.V. wurden die Gewerbebetreibenden, Dienstleister und 
kulturellen Einrichtungen in der Stadt Jever gebeten, sich an dieser Form der 
Unterstützung für die ehrenamtlich Tätigen zu beteiligen. Außerdem wurde das 
Projekt in den Arbeitskreisen „Wirtschaftsförderung“ und „Schlossgespräche“ vom 
Bürgermeister vorgestellt. Die Resonanz auf diese Bitte hat im Ergebnis zu mehr als 
zehn fremden Angeboten geführt, so dass die Ausgabe der beiden Karten unter 
guten Voraussetzungen starten kann. Eine Auflistung der gemeldeten 
Vergünstigungen ist dieser Vorlage als Anlage 1 (Ehrenamtskarte - Vergünstigungen 
Dritter) beigefügt. Eine Erweiterung der Angebote ist selbstverständlich jederzeit 
möglich. 
 
Gleichzeitig ist auch die Stadt Jever gehalten, ihrerseits einzelne Dienstleistungen 
bzw. kulturelle Angebote für die Ehrenamtlichen zu ermäßigten Gebühren oder 
Preisen anzubieten. Für die Festlegung der geänderten Gebühren oder Preise ist der 
Rat der Stadt zuständig. 
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Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, für den Besuch des Freibades, die 
Aufführungen der Landesbühne und der Stadtbücherei sowie für die Teilnahme an 
Stadtführungen und Nachtwächterrundgängen angemessene Ermäßigungen zu 
gewähren. Diese gelten nur für die jeweiligen Karteninhaber*innen und nicht für 
eventuelle Begleitpersonen. Andererseits müssen sie jedoch sämtlichen 
Inhaber*innen einer Niedersächsischen Ehrenamtskarte gewährt werden, also auch 
denen, die nicht in Jever wohnhaft sind.  
 
Nähere Informationen zu den geänderten Gebühren und Preisen bei der derzeitigen 
Beschlusslage können der beigefügten Anlage 2 (Änderungen Kostentarife) 
entnommen werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Aus dem Produkt „Repräsentation, Ehrungen“ sind die Mittel für die entsprechenden 
Vergünstigungen als Zuschuss zur Gegenbuchung zur Verfügung zu stellen. Hierfür 
müssen im Haushalt 2021 die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. 
 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( ) nein 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Niedersächsischen Ehrenamtskarte 
und der Helfer-Card der Stadt Jever werden den jeweiligen Karteninhaber*in-
nen folgende Vergünstigungen gewährt: 
 

1. Stadtbücherei 
10 % Ermäßigung auf die Gebühr für einen Medienausweis für 
Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren 

  
2. Stadtführungen und Nachtwächterrundgang 

Gewährung einer Ermäßigung von 0,50 € auf den jeweiligen 
Kostenbeitrag pro Person (Erwachsene) 

 
3. Freibad Jever 

Gewährung einer Ermäßigung von 0,50 € auf den jeweiligen Normaltarif 
für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche (Tageskarte) 
         

4. Aufführungen der Landesbühne Niedersachsen Nord im Theater Am 
Dannhalm 
1. Vollabonnements 

 Gewährung einer Ermäßigung von 5,00 € auf den jeweiligen 
Abonnementspreis für Erwachsene in allen Kategorien 
 

2. Großes Wahlabonnement 
 Gewährung einer Ermäßigung von 3,00 € auf den jeweiligen 
Abonnementspreis für Erwachsene in allen Kategorien 
 

3. Kleines Wahlabonnement 
 Gewährung einer Ermäßigung von 2,00 € auf den jeweiligen 
Abonnementspreis für Erwachsene in allen Kategorien 
 

4. Freier Verkauf 
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 Gewährung einer Ermäßigung von 0,50 € auf den jeweiligen 
Normalpreis für Erwachsene in allen Kategorien 

 
 
 

Anlagen: 
- Anlage 1: Übersicht über die Vergünstigungen Dritter 
- Anlage 2: Übersicht über die geänderten Kostentarife (Vorschlag) 
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